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Beginn dieses Jahres wahrte sie die Interessen von
zwölf Staaten. Gerade zu einer Zeit, da die Berechtigung

der schweizerischen Neutralität im Kontinent

ihres Ursprungs in Verbindung mit der
europäischen Integration angezweifelt wird, darf auf die
faktisch erreichte Universalität ihrer Auswirkungen
hingewiesen werden.

Was immer man vom Parallelismus der Neutralität
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und des

Roten Kreuzes halten mag, eines steht unzweifelhaft
fest: die Existenz des neutralen Kleinstaates

Schweiz als Sitz des Internationalen Roten Kreuzes
ist eine wesentliche, um nicht zu sagen eine absolute

Voraussetzung für seine Funktionsfähigkeit.
Wenn man sich der Leistungen des Internationalen
Roten Kreuzes während der beiden Weltkriege
erinnert, so wird klar, dass sie von einem kriegführenden

Staat aus niemals hätten erbracht werden
können. Nur in einem neutralen Land konnte sich
das Internationale Komitee die notwendige
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wahren. Max Huber

sagt mit Recht: «Mit der schweizerischen
Neutralität steht und fällt auch die Wirkungsmöglichkeit

des Internationalen Komitees». Wer den
Gedanken vertritt, die schweizerische Neutralität sei
überlebt, soweit es sich um rein schweizerische oder
zwischenstaatliche Interessen handelt, sollte auch
diese Seite der Frage überlegen. Das Rote Kreuz hat
dem bekannten Satz aus der Pariser Akte: «que la
neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son
indépendance de tout influence étrangère sont dans
les vrais intérêts de la politique de l'Europe
entière»x eine erweiterte Rechtfertigung gegeben.

Noch ein weiteres Element lädt zu einem
Vergleich des Roten Kreuzes mit der Schweizerischen
Eidgenossenschaft ein: der Föderalismus. Gleich
nach Abschluss der I. Genfer Konvention hat sich
das Internationale Komitee um die Gründung nationaler

Rotkreuzgesellschaften bemüht und hat damit
Organisationen geschaffen, die berufen waren, den
Rotkreuzgedanken in die einzelnen Völker zu tragen

und im Frieden wie im Krieg, dank ihrer Vielfalt

und Lebendigkeit, eine nicht hoch genug zu
schätzende humanitäre Arbeit zu leisten. Wie im
föderalistisch aufgebauten Staat die Gliedstaaten, so
haben im Roten Kreuz die nationalen
Rotkreuzgesellschaften ihre besondern Aufgaben, die zu lösen
sie besser geeignet sind als die zentrale Gewalt.
Im Jahre 1919 wurden die nationalen
Rotkreuzgesellschaften zur Liga zusammengeschlossen, die
ihren Sitz seit dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls in
Genf hat. Dieser Zusammenschluss gab den nationalen

Rotkreuzgesellschaften innerhalb des Internationalen

Roten Kreuzes vermehrtes Gewicht. Sie
durften aber nicht, sollte die Harmonie des Gebildes
gewahrt bleiben, Aufgaben übernehmen, für die
sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
besser eignete. Im föderalistisch aufgebauten Staat
ist es eine Aufgabe hoher Staatskunst, die Kompetenzen

der Glieder und der zentralen Gewalt im
Interesse des Ganzen anzupassen und abzugrenzen.
Diese Aufgabe stellt sich auch im Verhältnis
zwischen dem Internationalen Komitee und der Liga.

1 Die Neutralität und die Unverletzlichkeit der Schweiz
sowie ihre Unabhängigkeit gegenüber fremden Einflüssen
und im Interesse der Politik ganz Europas.
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